
2

Wallis Freitag, 9. Dezember 2022

Die Energiesituation in der  
Schweiz bleibt bis auf Wei- 
teres angespannt – eine Man- 
gellage kann nicht ausgeschlos- 
sen werden. Die Taskforce En- 
ergiemangel wandte sich An- 
fang Oktober an die Öffentlich- 
keit, um mit Faktenblättern auf  
die Energiesituation aufmerk- 
sam zu machen. Die Taskforce  
Energiemangel setzt sich aus  
dem Ausschuss der Energiebe- 
ratung Oberwallis sowie Fachleu- 
ten der Energieversorger in der  
Region zusammen.

Die von der Taskforce ge- 
lieferten Dokumente enthalten  
konkrete Vorschläge, wie die  

Gemeinden im Oberwallis ih- 
ren Energieverbrauch reduzieren  
und gleichzeitig Kosten sparen  
können. Inhaltlich werden ge- 
mäss Mitteilung Themen wie  
die Weihnachts- und Stras- 
senbeleuchtung, die Beheizung  
oder die Sensibilisierung von  
Gemeindemitarbeitenden auf- 
gegriffen.

Die Taskforce hat im Auf- 
trag des Vereins Region Oberwal- 
lis auch eine Charta Energie lan- 
ciert. Durch die Unterzeichnung  
der Charta würden die Gemein- 
den eine Vorbildfunktion über- 
nehmen. Die Gemeinden würden  
sich bereit erklären, für eine ef- 

fiziente Energienutzung einzuste- 
hen, sagt Joël Fischer, Gemeinde- 
präsident von Stalden und Vorsit- 
zender der Taskforce.

Inzwischen hätten 41 von  
63 Oberwalliser Gemeinden das  
Papier unterzeichnet. Das sei  
ein starkes Zeichen, sagt Joël  
Fischer. Welche Anpassungen  
beim Energieverbrauch die ein- 
zelnen Charta-Gemeinden um- 
setzen, liegt indessen im Er- 
messensspielraum der jeweili- 
gen Gemeindebehörden. Ein ers- 
ter Schritt sei, dass sich Ge- 
meinden grundsätzlich Gedan- 
ken über mögliche Sparpotenzia- 
le machen würden, sagt Fischer.

Dazu könne beispielsweise ein  
Verzicht oder eine Reduktion der  
Weihnachtsbeleuchtung zählen.  
Das gelte auch, wenn die Weih- 
nachtsbeleuchtung laut Fakten- 
blättern der Taskforce nur ei- 
nen geringen Teil des Energiever- 
brauchs einer Gemeinde ausma- 
che und deshalb eher symboli- 
schen Charakter habe.

Wie die Gemeinden mit der  
Problematik umgehen, zeigt das  
Beispiel Leuk. Dort hat der  
Gemeinderat per 8. November  
entschieden, die Charta Energie  
mitzutragen. Gleichzeitig wur- 
den erste konkrete Massnahmen  
beschlossen.

Neben einem Merkblatt für die  
Mitarbeitenden soll die Wär- 
me in den Räumlichkeiten der  
Gemeinde um zwei Grad Celsi- 
us reduziert werden. Leuk prüft  
auch die Einsparmöglichkeiten  
bei der Beleuchtung von Ge- 
bäuden und bei der öffentli- 
chen Strassenbeleuchtung. Bei  
der Weihnachtsbeleuchtung hat  
man sich auf einen generellen  
Verzicht geeinigt. Ausnahmen  
sind die Krippe beim Haupt- 
platz, der Tannenbaum Ring- 
acker in Leuk-Stadt, der Krei- 
sel Bahnhof in Susten oder  
der Stern bei der Kirche in  
Erschmatt.

In den Oberwalliser Gemein- 
den scheint sich auch im pri- 
vaten Bereich ein eher zurück- 
haltender Umgang mit Weih- 
nachtsbeleuchtung abzuzeichnen.  
Doch die Verbrauchszahlen lie- 
gen noch nicht vor.

Gemäss Adrian Steiner, Pro- 
jektleiter beim Regions- und Wirt- 
schaftszentrum Oberwallis, wür- 
den einige Energieversorger al- 
lein für den Oktober tiefere Ver- 
brauchszahlen melden. Dafür ge- 
be es verschiedene Gründe. So bei- 
spielsweise die aussergewöhnliche  
Wärme, aber mit Sicherheit wür- 
den auch Sparmassnahmen eine  
Rolle spielen, sagt er. (wh)

Die Taskforce Energiemangel lancierte eine Charta, mit deren Unterzeichnung sich die Gemeinden zum Energiesparen verpflichten.

41 Oberwalliser Gemeinden drosseln ihren Energieverbrauch

Die Bundesversammlung hat am  
30. September 2022 im Rah- 
men der «Dringlichen Massnah- 
men zur kurzfristigen Bereitstel- 
lung einer sicheren Stromversor- 
gung im Winter» das Energiege- 
setz vom 30. September 2016 ange- 
passt. Es bringt Erleichterungen bei  
den Bewilligungsvoraussetzungen  
für Fotovoltaik-Grossanlagen und  
deren Förderung, die bis zu 
60 Prozent der Investitionskosten  
betragen kann.

In der Energieverordnung und  
der Energieförderungsverordnung  
werden das Monitoring und die  
Mechanismen im Zusammen- 
hang mit dem Schwellenwert von  
2 TWh sowie die Gesuchsver- 
fahren und die Bemessungskrite- 
rien für die Förderung festgelegt.  
Aufgrund der Dringlichkeit wird  
dazu keine ordentliche Vernehm- 
lassung, sondern nur eine Kon- 
sultation der interessierten Krei- 
se bis zum 16. Dezember 2022  
durchgeführt.

Die Verordnungsänderungen  
sollen voraussichtlich am 1. März  
2023 in Kraft treten. Dann sind  
die Kantone an der Reihe, wenn  
es um die Bewilligungsverfahren  
geht. Im Wallis wird das Par- 
lament am 9. und 10. Februar  
2023 eine ausserordentliche Ses- 
sion zum Thema Energie hal- 
ten. Da will der Staatsrat mittels  
zwei Dekreten auch die Spiel- 
regeln für das weitere Vorgehen  
offenlegen. Allein im Wallis sind  
mittlerweile ein halbes Dutzend  
Projekte in den Startlöchern.

Wie viele Projekte schluss- 
endlich bis zum 31. Dezember  
2025 öffentlich aufgelegt wer- 
den, ist zurzeit schwer abschätz- 
bar. Aufgrund der erforderlichen  
Mindestproduktion von 10 GWh  
und der Schwelle von 2 TWh  
werden es maximal 200 Pro- 
jekte sein. 2 TWh ist fast die  
Produktion der Grande Dixence.  
Diese produzierte im vergange- 
nen Jahr 2103 Gigawattstunden  
Strom (GWh).

Die Prüfung der Förderge- 
suche und die Plausibilisierung  

der eingereichten Unterlagen so- 
wie das regelmässige Aktualisie- 
ren der Liste mit den aufgelegten,  
erstinstanzlich bewilligten und  
rechtskräftig bewilligten Projek- 
ten führt zu einem beträchtlichen  
Vollzugsaufwand beim Bundes- 
amt für Energie (BFE). Dafür wird  
allerdings nur eine Vollzeitstelle  
zusätzlich benötigt.

Massgebend für die Beurtei- 
lung der Einhaltung der Schwel- 
le von 2 TWh ist die Produktion  
einer Anlage in dem Zeitpunkt,  
in dem sie in Betrieb genom- 
men wird. Wenn Anlagen mit  
einer Produktion von insgesamt  
2 TWh in Betrieb genommen  
worden sind, können keine wei- 
teren Projekte mehr bewilligt  
oder ausgeführt werden. Die  
Kantone erteilen die Bewilligung  
unter dieser Bedingung.

Damit will man sicherstel- 
len, dass der Zubau effektiv im  
Umfang von 2 TWh erfolgt und  
nicht durch Projekte, die ledig- 
lich auf dem Papier bestehen, blo- 
ckiert wird. Bereits jetzt sind ja  
Dutzende Projekte in Diskussi- 
on, viele werden allerdings kaum  
realisiert werden. Sollte sich ab- 
zeichnen, dass die Obergrenze  
von 2 TWh überschritten wer- 
den könnte, wird es am Bun- 
desgesetzgeber sein, insbesonde- 
re für weit fortgeschrittene Pro- 
jekte rechtzeitig eine Übergangs- 
regelung zu treffen.

Eine Fotovoltaik-Grossanla- 
ge kann nur dann von der spe- 
ziellen Einmalvergütung profitie- 
ren, wenn sie bis zum 31. De- 
zember 2025 mindestens teilwei- 
se Elektrizität ins Stromnetz ein- 
speist. Das Parlament hat das  
so beschlossen, um den Zu- 
bau von Grossanlagen im alpi- 
nen Raum zu vereinfachen und  
zu beschleunigen. Um dieses  
Ziel zu erreichen, sieht der  
Bund auch eine Frist für die  
vollständige Inbetriebnahme der  
Anlage vor.

Wenn bis Ende 2025 10 Pro- 
zent einer Anlage in Betrieb ge- 
nommen werden, sollte es realis- 
tisch sein, die restlichen 90 Pro- 
zent innerhalb von drei Jahren,  

also bis Ende 2028, fertigzustel- 
len. Denn besonders aufwendig  
bei so einem Projekt sind die  
Vorarbeiten, bis die eigentliche  
Anlage gebaut werden kann. Für  
den Fall, dass bei einer Anla- 
ge doch nicht die komplett ge- 
plante Gesamtleistung bis Ende  
2028 in Betrieb genommen wer- 
den kann, ist vorgesehen, dass die  
spezielle Einmalvergütung für  
den Teil der Anlage, der bis Ende  
2028 in Betrieb genommen wur- 
de, anteilsmässig gewährt wird.

Auch Preisschwankungen  
soll Rechnung getragen werden.  
Mit Blick auf die Hausse des  
Strompreises für das kommende  
Jahr eine richtige Entscheidung.  
Sollten sich die Elektrizitätsprei- 
se in den nächsten Jahren wieder  
auf einem viel tieferen Niveau  
einpendeln als heute, würde die- 
sem Umstand zugunsten des Ge- 
suchstellers Rechnung getragen.  
Er kann also mit einem höhe- 
ren Beitrag rechnen. Umgekehrt  
soll dadurch aber auch das Risi- 
ko gesenkt werden, dass die Ein- 
malvergütung Kosten vergütet,  
die auch ohne Förderung wirt- 
schaftlich wären. Dies wäre der  

Fall, wenn bei Gesuchseinrei- 
chung mit eher tiefen Marktprei- 
sen zu rechnen war und bei In- 
betriebnahme hohe Marktpreise  
gelten.

Die Verordnung sieht auch  
die Möglichkeit der gestaffel- 

ten Auszahlung vor. Allein auf- 
grund der Grösse und der vor- 
aussichtlichen Standorte der An- 
lagen sei von sehr hohen Inves- 
titionskosten und einer längeren  
Bauphase auszugehen, als dies  
bei Fotovoltaikanlagen sonst  

üblich sei. Die Projektanten  
dürften daher unter Umständen  
darauf angewiesen sein, beim  
Erreichen von Meilensteinen je- 
weils einen Teil der zu erwar- 
tenden Einmalvergütung ausbe- 
zahlt zu erhalten.
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Mit Solarstrom aus den Alpen will die Schweiz sich gegen einen Strommangel rüsten. Der Bund hat die Spielregeln nun festgelegt.
Bild: Keystone

Wer Solargeld will, muss in spätestens 
drei Jahren am Stromnetz sein
Das Bundesamt für Energie hat die Spielregeln für die Solaroffensive festgelegt. Wer bis Ende 2025 nicht teilweise produziert, 
geht leer aus. Ende 2028 muss die gesamte Anlage laufen.

Alpine Solaranlagen: Staatsrat zündet den Turbo

Der Walliser Staatsrat erklärt den  
Bau von alpinen Solaranlagen zur  
Chefsache. Ab sofort übernimmt  
Staatsrat Roberto Schmidt. Das  
Bewilligungsverfahren soll massiv  
beschleunigt werden.
Wie die Walliser Staatskanzlei  
in einer Mitteilung vom Mitt- 
woch schreibt, hat der Staatsrat  
beschlossen, dem Grossen Rat  
einen dringlichen Dekretsentwurf  
zum Bewilligungsverfahren für al- 
pine Fotovoltaik-Grossanlagen zu  
unterbreiten.
Die Walliser Regierung stützt sich  
dabei auf den neuen Artikel 71a  
des eidgenössischen Energie- 
gesetzes.
Der Dekretsentwurf sieht vor, den  
Staatsrat anstelle der kantonalen  

Baukommission (KBK) als Bewilli- 
gungserstinstanz einzusetzen und  
damit den direkten Beschwerde- 
weg ans Kantonsgericht freizuma- 
chen. So können bei allfälligen  
Einsprachen der Umweltorgani- 
sationen bis hin zum Bundesge- 
richt Monate oder gar Jahre bis zu  
einem definitiven Entscheid ein- 
gespart werden.
Um ein rasches Bewilligungsver- 
fahren zu ermöglichen, ist die  
Rede von der Einführung eines  
konzentrierten kantonalen Ver- 
fahrens, bei dem der Staatsrat  
nach Befragung der verschiede- 
nen Fachstellen in einem einzi- 
gen Beschluss sowohl über den  
Bau der Anlage als auch über  
die nötigen Sonderbewilligungen  

entscheiden würde.
Ausserdem stuft der Staatsrat die  
alpinen Fotovoltaik-Grossanlagen  
fortan als Regierungsangelegen- 
heit ein und unterstellt diese als  
solche dem Vorsteher des De- 
partements für Finanzen und En- 
ergie (DFE), welches über die nö- 
tigen Fachkompetenzen für die  
Analyse grosser Kraftwerkspro- 
jekte verfügt.
Mit dem Dekretsentwurf schaf- 
fe der Staatsrat die Grundlage,  
dass der Kanton für die Be- 
arbeitung von Bewilligungsgesu- 
chen für grosse Fotovoltaikanla- 
gen vorbereitet sei und die Bun- 
desgesetzgebung effizient und  
kohärent umgesetzt werden kön- 
ne, heisst es in der Mitteilung.


